
Übersicht zum Kern der  
65 %-EE-Anteil-Regelung im  
Gebäudeenergiegesetz (GEG)
Verpflichtungen von Gebäudeeigentümern im Überblick



›  Wärmenetzanschluss (§ 71b)5)

es müssen die rechtlichen Anforderungen an ein Wärmenetz unter anderem nach Wär-
meplanungsgesetz (WPG) erfüllt sein

›  Elektrische Wärmepumpe (§ 71c)
ohne weitere Anforderungen

›  Stromdirektheizung (§ 71d)
Einbau nur in besonders gut gedämmten Gebäuden mit sehr niedrigem Wärmebedarf 
Unterschreitung der Anforderungen an baulichen Wärmeschutz um: 45 % im Neubau 
oder 30 % im Bestand bzw. 45 % bei bestehender Heizungsanlage mit Wasser als Wärme-
träger (Ausnahme: selbstgenutzte Bestandsgebäude mit max. 2 Wohnungen)

›  Solarthermie (§ 71e)
Kollektoren oder das System müssen mit dem europäischen Prüfzeichen „Solar Key-
mark“ zertifiziert sein

›  Flüssige und gasförmige Biomasse- oder Wasserstoffheizung (§ 71f)
Betrieb mit mind. 65 % Biomasse (Biomethan) oder grünem oder blauem Wasserstoff 
oder daraus hergestellter Derivate betrieben werden

›  Heizung mit fester Biomasse (§ 71g)
Biomasse nach Nachhaltigkeitsverordnung und automatische Beschickung bei Pelletöfen

›  Hybridheizung (§ 71h) mit Wärmepumpe oder Solarthermie

Wärmepumpen-Hybridheizung
gemeinsame fernansprechbare Steuerung, Vorrang für Wärmepumpe bei Kombination 
mit Brennwertkessel, thermische Leistung der Wärmepumpe muss 30 % (bzw. 40 % bei 
bivalent alternativem Betrieb) der Heizlast des Gebäudes betragen 

Solarthermie-Hybridheizung
es gelten Anforderungen an die Solarfläche (beispielsweise für EFH: 0,07 Quadratmetern 
Aperturfläche je Quadratmeter Nutzfläche), wobei die genannten Aperturflächen ledig-
lich als 15 % erneuerbare Energien gelten/angerechnet werden, restlichen 50 % müssen 
z. B. mit Biomasse oder Wasserstoff erbracht werden  

›   Rechnerischer Einzelnachweis nach DIN V 18599 (§ 71 Abs. 2) oder 
›   Pauschale Erfüllungsoptionen einzeln oder in Kombination (§ 71 Abs. 3):  

Neubau 
(außer Schließung von Baulücken)

Für neu eingebaute Heizungsanlagen gilt: Mindestens 65 % der mit der Anlage  
bereitgestellten Wärme muss mit Erneuerbare Energien (EE) oder unvermeidbarer  

Abwärme erzeugt werden (§ 71 Abs. 1). 

Bauantrag ab 01.01.2024

Übergangsfrist bis zum Anschluss an das Wasserstoffnetz 
gem. kommunaler Wärmeplanung, spätestens bis 

zum 31.12.2044, Voraussetzungen nach § 71 k sind zu 
erfüllen. Bis dahin kann eine Heizung ohne 65 %-EE-Anteil 

genutzt werden, diese muss jedoch vollständig auf 
Wasserstoff umstellbar sein.

Nein

Nein

Ausweisung  als Wasserstoffnetzausbaugebiet in der 
kommunalen Wärmeplanung7)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ausweisung als Gebiet zum Neu- oder  Ausbau eines 
Wärmenetzes in der kommunalen Wärmeplanung7)

Übergangsfrist bis 10 Jahre nach Vertragsabschluss 
zum Anschluss an Wärmenetz gem. § 71j und  

Abschluss eines Liefervertrages mit 65 %  
EE-Wärmeanteil (bis dahin kann eine Heizung  

ohne 65 %-EE-Anteil genutzt werden)

Geplanter Austausch
Hinweis: Fördermöglichkeiten prüfen (z. B. Bundesför-

derung für effiziente Gebäude (Einzelmaßnahmen))

Gebäudebestand1) 
Es besteht keine Austauschpflicht!2)3)4) Bestehende Heizungen dürfen weiter betrieben und repariert werden.

Kommunaler Wärmeplan6) (KWP) liegt innerhalb der 
Fristen des § 71 Abs. 8 vor?

(Soweit in der Stadt/Gemeinde/Kommune nicht anders 
geregelt, sind diese Pläne spätestens vorzulegen:

> 100.000 Einw. bis 30.06.2026 / < 100.000 Einw. bis 
30.06.2028. Nach Ablauf dieser Fristen wird vom Vorlie-

gen eines Wärmeplanes ausgegangen.)

  Havarie
Wärmeerzeuger kann nicht mehr repariert werden

5 Jahre allgemeine  Übergangsfrist, 
§ 71i (Havarieregelung)

(Zusätzlich zur allgemeinen Übergansfrist gelten deut-
lich längere Übergangsfristen für Wärmenetzanschlüsse 

(Fernwärme), Gasetagenheizungen und Hallenheizungen 
in bestehenden Gebäuden.)

Gasetagenheizungen

Bis zur Vorlage des Wärmeplans können Heizungsanlagen, die mit Öl oder Gas betrieben werden, 
ohne 65 %-EE-Anteil eingebaut werden, wenn (§71 Abs. 8-11):

Sonderfall Einzelöfen und Gas-
etagenheizungen (§71l)  

Übergangsfrist bis zu 13 Jahren 
nach Havarie des ersten Gerätes in 
Abhängigkeit zur Entscheidung für 
eine Umrüstung auf eine zentrale 
Wärmeversorgung des Gebäudes

*)  Besonderheiten – zum Beispiel von darüber hinaus gehenden Regelungen – in Landesgesetzen/Landesregelungen sind zu be-
achten.

1)  gilt entsprechend für Neubau bei Schließung von Baulücken (§71 Abs.10)
2)  Öl- und Gaskessel, die älter sind als 30 Jahre dürfen nicht mehr betrieben werden. Niedertemperatur- und Brennwertkessel 

sowie Kessel unter 4 und über 400 kW sind von diesem Betriebsverbot befreit. Auch befreit sind Gas-Hybridheizungen, die nicht 
fossil betrieben werden. 

3)  Heizkessel dürfen längstens bis zum Ablauf des 31. Dezember 2044 mit fossilen Brennstoffen betrieben werden (§ 72 Abs. 2).
4)  Für seit dem 01.02.2002 selbstgenutzte EFH/ZFH gilt: Die unter 2) und 3) genenannten Verpflichtungen gelten erst bei  

Eigentümerwechsel. Die Frist zur Erfüllung beträgt dann 2 Jahre (§ 73).
5)  Abgrenzung Heizungsanlage/Gebäudenetz zu Fernwärme: Gebäudenetz bis 16 Gebäude und/oder max. 100 Wohnungen –  

es gelten die Anforderungen wie an Gebäude.
6)  Ausschlaggebend ist ein Wärmeplan, der auf der Grundlage einer bundesgesetzlichen Regelung zur Wärmeplanung erstellt wurde.
7)  Die Ausweisung eines Wärmenetzgebietes oder eines Wasserstoffnetzausbaugebietes bewirkt keine Pflicht diese Versorgungsoption 

zu nutzen oder Infrastrukturen zu errichten. 

Nein

Nein

›  ab dem 1. Januar 2029 mindestens 15 %, ab dem 1. Januar 2035 mindestens 30 % 
und ab dem 1. Januar 2040 mindestens 60 % der mit der Anlage bereitgestellten 
Wärme aus Biomasse oder grünem oder blauem Wasserstoff einschließlich daraus 
hergestellter Derivate erzeugt wird und

›  eine Beratung erfolgt, die auf mögliche Auswirkungen der Wärmeplanung und eine mögliche Un-
wirtschaftlichkeit, insbesondere aufgrund ansteigender Kohlenstoffdioxid-Bepreisung, hinweist.

Stand: Februar 2024

Übersicht zum Kern der 65 %-EE-Anteil-Regelung im Gebäudeenergiegesetz (GEG)
Entscheidungsbaum zu den Verpflichtungen für Gebäudeeigentümer
Die hier vom BDEW veröffentlichte Übersicht zum Kern der 65 %-Erneuerbare-Energien-Anteil-Regelung im Gebäudeenergiegesetz (GEG) zeigt die diesbezüglichen Verpflichtungen für den Gebäudeeigentümer in Form eines Entscheidungsbaums auf. *)



FAQ zum Gebäudeenergiegesetz
Was hat  sich mit der  GEG-Novelle zum  1. Janu-
ar 2024 geändert? Der vorliegende BDEW Fra-
gen-Antworten-Katalog (FAQ) gibt einen  Über-
blick über die wesentlichen Regelungsinhalte 
des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).

Information zur BEG-EM Förderung 
Seit dem 1. Januar 2024 flankiert eine an das 
GEG angepasste Bundesförderung für effiziente 
Wärmenetze – Einzelmaßnahmen (BEG-EM) die neuen Verpflich-
tungen für Gebäudeeigentümer beim Einbau einer neuen Hei-
zungsanlage. 

Grundlegend neu ist, dass bereits vor Antragstellung ein ab-
geschlossener Lieferungs- und Leistungsvertrag (ggf. mit auf-
schiebender oder auflösender Bedingung) vorliegen muss. 
Zudem wurden die Zuständigkeiten der durchführenden Orga-
nisationen neu geordnet: Die KfW hat  zum Jahreswechsel die 
Zuschussförderung für Wärmeerzeuger vom BAFA übernom-
men. Fördertatbestände, die mehrere Gebäude (z. B. Gebäu-
denetze) betreffen, verbleiben  jedoch beim BAFA. Ebenso ist  
das BAFA für Förderanträge über Anlagentechnik abseits der 
Wärmeerzeuger zuständig. 

Eine  Grundförderung in Höhe von 30 % unterstützt den Hei-
zungstausch. Eine Ausnahme bildet weiterhin die Förderung 
von wasserstofffähigen Heizungen, hier sollen die Mehraus-
gaben im Vergleich zu einem Gasbrennwertgerät gefördert 
werden. Förderfähige H2-ready-Geräte werden einen pauscha-
len Zuschussbetrag erhalten. Bei kompakten Hybridgeräten,  
z. B. eine Kombination einer Wärmepumpe mit einem Gas-
Spitzenlastkessel, sollen 65 % der Gerätekosten als förderfähi-
ge Kosten anerkannt werden. 

Hinweis: Weitere Detailregelungen – wie das Merkblatt der 
KfW zur Heizungsförderung – werden auf der  KfW-Seite ver-
öffentlicht.

Der Klimageschwindigkeitsbonus (aktuell 20 %) und der Ein-
kommensbonus (30 %, nur abrufbar bei maximal 40.000 € zu 
versteuerndem Haushaltsjahreseinkommen) können nur von 
selbstnutzenden Eigentümerinnen und Eigentümern (nicht 
von Bevollmächtigten) in Anspruch genommen werden. Das 
bedeutet, dass Contractoren nur die Grundförderung (30 %) 
beantragen können. Insgesamt können die Fördersätze bis zu 
70 % kumuliert werden. Die förderfähigen Kosten beim Hei-
zungstausch sind auf 30.000 € begrenzt.

Studie: Wie heizt Deutschland 2023?
Die BDEW-Studie untersuchte das Alter der Heizungen und die 
Beheizungsstruktur vor dem Inkrafttreten des Gebäudeener-
giegesetzes. So können fundierte Aussagen zu den folgenden 
Fragen gegeben werden:
 › Welche Energieträger werden zum Heizen eingesetzt?
 › Welche Heizungssysteme werden verwendet?
 › Wie ist die Altersstruktur der Heizungen in Deutschland?
 › Welches Umstellpotenzial besteht?
 › Welche Besonderheiten gibt es in den jeweiligen Bundes-

ländern?

Der BDEW stellt mit den Ergebnissen eine wichtige Datenbasis 
für Politik, Medien und Öffentlichkeit zur Verfügung.
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Weitere Informationen, Übersichten sowie Daten und Fakten rund 
um das Thema Heizen:


